
Gemeinde Grömitz

Protokollauszug
aus der

4. Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Bauleitplanung 
der Gemeinde Grömitz 

WAHLPERIODE 2023 - 2028

vom 30.11.2023

Ö 6 Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz 
für ein Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle 
im Nordosten und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ im Südosten
• Verfahrensumstellung
• Beschluss über Stellungnahmen und Anregungen 
• Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss

Der Ausschuss für Verkehr, Bauwesen und Umwelt der Gemeinde Grömitz hat in der Sitzung am 
11.05.2023 den Entwurf des Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz für ein 
Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten und der 
Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“, nebst Begründung gebilligt und einen Entwurfs- und Aus-
legungsbeschluss gefasst. 

Die Entwürfe des Bebauungsplanes und der Begründung haben sodann vom 31.05.2023 bis zum 
04.07.2023 öffentlich ausgelegen. Die betroffenen Träger öffentlicher Belange wurden über die 
Auslegung informiert und um Abgabe einer Stellungnahme gebeten. 

Anmerkung der Verwaltung
Der Zweckverband Karkbrook hat Mitte Oktober die Zustimmung für das Entwässerungskonzept 
des geplanten Kreisverkehrs erteilt. Bestandteil der Genehmigung ist ein Regenrückhaltebecken 
südlich der B 501 westlich der Anbindung Neustädter Straße.  Die jetzt erfolgte Prüfung des Ein-
zugsbereiches zeigte, dass die hier geplante Straßenentwässerung für die Bundes- Kreis- und 
Gemeindestraße erfolgen soll. Damit dient das Regenrückhaltebecken nun drei verschiedenen 
Grundstückseigentümern. Daher ist das Regenrückhaltebecken als Versorgungsfläche abzusi-
chern. Zudem fallen durch die Planung Gehölze weg. Nach Prüfung durch die Landschaftsplaner 
handelt es sich um Ausgleichspflichtige Bepflanzungen. Entsprechend ist eine Anpassung der 
Ausgleichsbilanzierung und des Ausgleichs selbst erforderlich.

Auf Grund der durch die Projektplanung erkennbar gewordenen Punkte, ist die entsprechende 
Anpassung des Bebauungsplanes erforderlich.

Im Rahmen der Sitzung wird der Sachverhalt von Frau Dipl.-Ing. Gabriele Teske vom Büro PLA-
NUNG kompakt STADT anhand einer PowerPoint-Präsentation erläutert.

Beschluss
Aufhebung der Beschlüsse aus der Sitzung vom 10.10.2023
Die Beschlüsse aus der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Bauleitplanung 
zum Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz für ein Gebiet 
zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten und der Senioren-
Residenz „Grömitzer Höhe“ (hier: Beschluss über Stellungnahmen und Anregungen, Verfah-
rensumstellung und der erneute Entwurfs- und Auslegungsbeschluss) vom 10.10.2023 werden 
aufgehoben. Nachfolgend sollen Sie neu gefasst werden.  



Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

Beschluss über Stellungnahmen und Anregungen 
Es sind folgende Stellungnahmen, Anregungen und Hinweise eingegangen:

I. PLANUNGSANZEIGE

LANDESPLANUNGSBEHÖRDE DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN – vom 
23.06.2022

Die Gemeinde Grömitz beabsichtigt, in dem ca. 2,4 ha großen Gebiet in Grömitz zwischen 
der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten und der Seniorenre-
sidenz „Grömitzer Höhe" im Südosten Wohnbauflächen auszuweisen, um die Errichtung 
von ca. 110 Wohnungen planungsrechtlich abzusichern.

Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu den o. g. Bauleitplanungen wie folgt Stel-

lung: Aus Sicht der Landesplanung nehme ich zu der o. g. Bauleitplanung wie folgt Stel-
lung:

1. Die Ziele, Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung ergeben sich aus 
dem am 04.10.2010 in Kraft getretenen Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein vom 
13.07.2010 (LEP 2010; Amtsbl. Schl.-H., S. 719) und dem Regionalplan 2004 für den 
Planungsraum II (alt).

Grömitz ist ein ländlicher Zentralort und damit Schwerpunkt für den Wohnungsbau.

Das Plangebiet liegt gemäß der Darstellung in der Karte zum Regionalplan II im baulich 
zusammenhängenden Siedlungsgebiet von Grömitz.

Es wird bestätigt, dass gegen die o. g. Bauleitplanungen der Gemeinde Grömitz keine 
Bedenken bestehen; insbesondere stehen Ziele der Raumordnung den damit verfolgten 
Planungsabsichten nicht entgegen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

2. Die Stellungnahme des Kreises Ostholstein vom 12.05.2017 bitte ich im weiteren Plan-
verfahren zu berücksichtigen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

3. Diese Stellungnahme bezieht sich nur auf die Erfordernisse der Raumordnung und greift 



damit einer planungsrechtlichen Prüfung des Bauleitplanes nicht vor. Eine Aussage über 
die Förderungswürdigkeit einzelner Maßnahmen ist mit dieser landesplanerischen Stel-
lungnahme nicht verbunden.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4. Aus Sicht des Referates für Städtebau und Ortsplanung, Städtebaurecht, werden ergän-
zend folgende Hinweise gegeben:

Für den nächsten Verfahrensschritt ist für jedes Verfahren (Bebauungsplan und Flächen-
nutzungsplanänderung) die Anfertigung eigener Planungsunterlagen erforderlich.

Im Rahmen der weiteren Planung ist darzulegen, dass auf den geplanten Wohnbauf-
lächen die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet wer-
den können. Hierbei sind auch die Freiflächen zu berücksichtigen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

II. TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE

1. KREIS OSTHOLSTEIN - vom 05.07.2023 UND 13.07.2023

05.07.2023

Zu den Planungen wurden nachstehende Fachbehörden des Kreises beteiligt.

 Bauleitplanung

 Boden,- Grundwasser- und Gewässerschutz

 Abfall

 Naturschutz

 Bauordnung einschl. Brandschutz

Nachfolgend aufgeführte Fachbereiche bitten um Berücksichtigung ihrer Belange:

1.1 Naturschutz

1.1.1 Artenschutz: Es ist durch einen städtebaulichen Vertrag o.ä. sicherzustellen, dass die CEF 
und Umsiedlungsmaßnahmen für den Kammmolch vor der Erschließung und Umsetzung 
des Bebauungsplanes und mit ökologischer Baubegleitung durch eine Fachperson umge-
setzt werden. Die Protokolle zur Umsetzung der Maßnahmen sind der UNB zur Kenntnis 
vorzulegen. Erforderliche Genehmigungen zur Umsiedlung des Kammmolches sind bei 
der zuständigen Behörde (LfU) einzuholen.



Beschluss:

Es wurde am 23.06.2023 beim Landesamt für Umwelt des Landes Schleswig Holstein Ab-
teilung Naturschutz ein Antrag auf Genehmigung einer Artenschutzrechtlichen Ausnahme 
gem. § 45 (7) BNatSchG zur Realisierung eines Bauvorhabens aufgrund Aufstellung der 
2. Änderung und Ergänzung des Bebauungsplanes 44.3, Hier: Kammmolch, gestellt. Mit 
Mail vom 28.06.2023 erfolgte die Mitteilung, dass die Genehmigung erteilt werden würde.

Die Stellungnahme wird daher dahingehend berücksichtigt, dass im weiteren Verfahren 
die erforderlichen Abstimmungen zwischen der Gemeinde, der UNB und dem LfU erfol-
gen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.1.2 Knicks: Für die geplanten Knickbeseitigungen ist eine naturschutzrechtliche Genehmi-
gung erforderlich (§ 30 (3) BNatSchG i.V.m. § 21 (3) LNatSchG). Der Antrag auf Geneh-
migung zur Knickbeseitigung liegt der UNB bereits vor. Die Genehmigung wird hiermit in 
Aussicht gestellt.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird daher dahingehend berücksichtigt, dass die Begründung um 
den Hinweis ergänzt wird.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.1.3 In der Begründung wird erläutert, dass die Beseitigung des Gehölzaufwuchses an der 
Tankstelle nicht ausgleichspflichtig ist. Im Textteil B der Planzeichnung des Ursprungspla-
nes ist die Gehölzpflanzung als anzupflanzender Knick gemäß § 9 (1) Nr. 20 dargestellt. 
Somit ist nicht ausschließen, dass es sich um eine Ausgleichspflanzung handelt. Ich bitte 
zu überprüfen, ob unter diesen Umständen doch ein Ausgleich erforderlich ist.

Beschluss:

Der Ursprungsplan hat hier einen anzupflanzenden Knick auf einer Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Parkanlage“ festgesetzt. Die Ausgleichsmaßnahmen selbst für das 
Plangebiet würde im südöstlichen Bereich festgesetzt; einschließlich einer Zuordnungs-
festsetzung.

  

Ein Ersatz für diesen Knick ist somit nicht erforderlich.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen



Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.2 Abfall

1.2.1 Gegen das o.g. Vorhaben bestehen aus abfallrechtlicher Sicht keine Bedenken.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.2.2 Ich bitte folgende Auflage aufzunehmen: Grundlage für Auffüllungen und Verfüllungen bil-
det der „Verfüllerlass" des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft des 
Landes Schleswig-Holstein (Az. V 505-5803.51- 09 vom 14.10.2003) in Verbindung der 
Bundesbodenschutz- und Altlastenverordnung und die Mitteilung der Länderarbeitsge-
meinschaft Abfall (LAGA) Nr. 20 „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mine-
ralischen Reststoffen/Abfällen - Technische Regeln-,, (Stand 2003).

Sofern für die Baustraßen und -wege Recycling- Material verwendet wird, ist ausschließ-
lich solches zu verwenden, dass der Einbauklasse 21 .1 (LAGA M20) entspricht.

Zudem ist die Verwendung von Asphaltrecycling im offenen Einbau zu vermeiden. Alle 
anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß zu entsorgen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird dahingehend berücksichtigt, dass die Begründung angepasst 
wird.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

13.07.2023

1.3 Bauordnung einschließlich Brandschutz

Gegen die vorgenannte Planung bestehen folgende Bedenken:

1.3.1 Der B-Plan setzt „offene" Bauweise und eine zwingende III- bzw. IV-Geschossigkeit fest. 
Die bebaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen festgesetzt. Der Abstand 
zwischen den Baufenstern ist mit 6 m vermaßt. Nach § 6 LBO beträgt die Abstandstiefe 
0,4 H, mindestens jedoch 3 m. Bei einer Geschosshöhe von 2,75 m beträgt die erforder-
liche Abstandsfläche mindestens 3,30 m. Die festgesetzten Abstände zwischen den Ge-
bäuden sind nicht auskömmlich.

Beschluss:

Es handelt sich hier nicht um Festsetzungen von Baulinien, die eine zwingende Bebauung 
erfordern, sondern um Baugrenzen, die den zulässigen Rahmen für eine Bebauung re-
geln. Vorrang hat hier aber die Einhaltung der LBO.



In den Baugrenzen müssen neben den Hauptgebäuden auch die Terrassen und Balkone 
liegen. Entsprechend sind die Baugrenzen so gesetzt, dass diese weitgehend in diesen 
überbaubaren Grundstücksflächen liegen.

Im Übrigen wird auf die Anlage 2 verwiesen, die darlegt, dass die erforderlichen Abstands-
flächen für alle Gebäude eingehalten werden können.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.3.2 In der Planzeichenerklärung wird eine Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung dar-
gestellt. Eine solche ist in der Planzeichnung jedoch nicht festgesetzt.

Beschluss:

Im Anschluss zur Bundesstraße B 501 befinden sich zwei Wegeabschnitte, die als Ver-
kehrsflächen besonderer Zweckbestimmung - Rad- und Gehweg festgesetzt sind.

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.3.3 Aus Sicht der Brandschutzdienststelle bestehen keine grundsätzlichen Bedenken gegen 
die Planung jedoch sind die Belange der Feuerwehr derzeit nicht ausreichend berücksich-
tigt und nur unter Einarbeitung der folgenden Auflagen umsetzbar:

Die Gebäude im Gebiet liegen teilweise mehr als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche 
entfernt. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Gebäuden, die ganz oder mit Teilen mehr 
als 50 m von der öffentlichen Verkehrsfläche entfernt sind, Zufahrten oder Durchfahrten 
für die Feuerwehr zu den vor und hinter den Gebäuden gelegenen Gebäudeteilen und 
Bewegungsflächen für die Feuerwehr herzustellen sind. Zu- und Durchfahrten, Aufstell- 
und Bewegungsflächen müssen für Feuerwehrfahrzeuge ausreichend befestigt und trag-
fähig (Achslast von 10 t) sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und ständig frei zu 
halten.



Feuerwehrzufahrten dürfen nicht über Zufahrten zu PKW-Stellplätzen führen und sind 
durch bauliche Maßnahmen von diesen abzutrennen.

Die Wendeanlagen von Erschließungsstraßen mit mehr als 50 m Länge sind mindestens 
für LKW gemäß den Empfehlungen für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) und damit 
zum ungehinderten Wenden von Entsorgungs-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeugen zu 
errichten. Gemäß DIN 14090 i.V.m. RASt 06 ist der notwendige Durchmesser des Wen-
dekreises mit mind. 21 m vorzuhalten. Die Begründung sowie die zeichnerische Darstel-
lung des Planvorhabens sind, um die Notwendigkeit der Wendeanlage zu ergänzen.

Beschluss:

Die Planung wurde im Vorwege brandschutzrechtlich geprüft. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.3.4 Die öffentliche Verkehrserschließung entspricht zum Teil nicht den Anforderungen, wie sie 
an Straßen, die von Feuerwehrfahrzeugen befahren werden müssen, gestellt werden. So 
ist Z. B. ein Wendehammer mit 21 m Durchmesser bzw. eine ausreichend große Rück-
stoßmöglichkeit für Feuerwehrfahrzeuge notwendig.

Beschluss:

Die Neustädter Straße ist für die Feuerwehr und Entsorgungsfahrzeuge durchfahrbar.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.3.5 Es wird auf die notwendigen Flächen für die Feuerwehr hingewiesen, da die Gebäude mit 
der angegebenen Traufhöhe und der angegebenen maximal zulässigen Höhe der bauli-
chen Anlagen über dem Bezugspunkt, eventuell über Hubrettungsgerät der Feuerwehr 
den zweiten Flucht- und Rettungsweg sicherstellen - ausreichend notwendige Aufstell-
flächen für das Hubrettungsgerät der Feuerwehr wären bei nur einem baulichen Flucht- 
und Rettungsweg nachzuweisen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.3.6 Gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der Feuerwehren 
(Brandschutzgesetz - BrSchG) hat die zuständige Gemeinde für eine ausreichende 
Löschwasserversorgung im Planungsbereich zu sorgen. Für die Festlegung der erforder-



lichen Löschwassermenge kann das Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Vereins des Gas- 
und Wasserfaches e.V. in der jeweiligen Fassung herangezogen werden. Die angege-
bene Löschwassermenge stellt den Grundschutz für dieses Gebiet dar (berücksichtigt 
nicht den ggf. zusätzlichen Objektschutz). Die Löschwasserversorgung ist mit geeigneten 
Entnahmestellen mit einem Hydrantenabstand von maximal 150 m vorzusehen (DVWG 
Arbeitsblatt W 400-1 in Verbindung mit AGBF 2009-3 Information zur Löschwasserversor-
gung). Der Nachweis des Vorhandenseins der ausreichenden Löschwasserversorgung ist 
Grundlage zur Aufstellung des Bebauungsplanes und als Nachweis in der Begründung 
ergänzend notwendig.

Beschluss:

Die Bauleitplanung muss lediglich die grundsätzliche Erschließbarkeit prüfen. Eine Be-
rechnung zum jetzigen Zeitpunkt würde eine „Scheinlöschwassersicherung“ vorgaukeln, 
denn ein Bebauungsplan muss und kann nicht zwingend sofort vollständig bebaut werden. 
Genau deshalb fordert der Gesetzgeber keine Löschwasserberechnung im Rahmen der 
Bauleitplanung ein.

Der Umgebungsbereich des Plangebietes ist vollständig bebaut. Daher ist davon auszu-
gehen, dass die Mindestlöschwasserkapazität nachgewiesen werden kann, weil sonst hier 
hätte in der Form nicht gebaut werden können.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.4 Allgemeines

1.4.1 Es wird darauf hingewiesen, dass je eine Durchschrift dieses Schreibens an das Ministe-
rium für Inneres, ländliche Räume und Integration, Abteilung Landesplanung und ländliche 
Räume sowie an die Abteilung Bauen und Wohnen (Städtebau und Ortsplanung, Städte-
baurecht) gelangt.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

1.4.2 Ich bitte um die Übersendung des Abwägungsergebnisses, wenn möglich per Mail an bau-
leitplanung@kreis-oh.de.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -



2. ARCHÄOLOGISCHES LANDESAMT SCHLESWIG-HOLSTEIN – vom 20.06.2023

2.1 Die überplante Fläche befindet sich in einem archäologischen Interessengebiet. Bei der 
überplanten Fläche handelt es sich daher gem. § 12 Abs. 2 S. 6 DSchG um Stellen, von 
denen bekannt ist oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich dort Kulturdenk 
male befinden. Erdarbeiten in diesen Bereichen bedürfen demnach der Genehmigung des 
Archäologischen Landesamtes.

Denkmale sind gem. § 8 Abs. 1 DSchG unabhängig davon, ob sie in der Denkmalliste 
erfasst sind, gesetzlich geschützt.

Wir stimmen der vorliegenden Planung zu. Da jedoch zureichende Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass im Verlauf der weiteren Planung in ein Denkmal eingegriffen werden wird, 
sind gem. § 14 DSchG archäologische Untersuchungen erforderlich.

Der Verursacher des Eingriffs in ein Denkmal hat gem. § 14 DSchG die Kosten, die für die 
Untersuchung, Erhaltung und fachgerechte Instandsetzung, Bergung, Dokumentation des 
Denkmals sowie die Veröffentlichung der Untersuchungsergebnisse anfallen, im Rahmen 
des Zumutbaren zu tragen.

Es ist dabei zu berücksichtigen, dass archäologische Untersuchungen zeitintensiv sein 
können und eine Genehmigung möglichst frühzeitig eingeholt werden sollte, damit keine 
Verzögerungen im sich daran anschließenden Planungs- oder Bauablauf entstehen.

Entsprechend sollte der Planungsträger sich frühzeitig mit dem Archäologischen Landes-
amt in Verbindung setzen, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Zuständig ist Herr 
Christoph Unglaub (Tel.: 04551 - 8948674; Email: christoph.unglaub@alsh.landsh.de).

Beschluss:

Die Durchführung der erforderlichen Untersuchungen wurde veranlasst.

Die Stellungnahme wird dahingehend berücksichtigt, dass die Begründung um das Er-
gebnis der Untersuchung ergänzt wird sobald dieses vorliegt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -



2.2 Darüber hinaus verweisen wir auf § 15 DSchG: Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, 
hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutz-
behörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Ei-
gentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf 
oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur 
Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der Ver-
pflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal 
und die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche 
Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt 
spätestens nach Ablauf von vier Wochen seit der Mitteilung.

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse 
wie Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Der Passus ist bereits Inhalt der Begründung.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

3. LANDESAMT FÜR UMWELT DES LANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN TECHNISCHER 
UMWELTSCHUTZ LFU 754 – vom 23.06.2023

Es bestehen aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken gegen die 2. Ände-
rung des Bebauungsplan Nr. 44., wenn die Textvorschläge zu Festsetzungen zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) in den B-Plan übernom-
men werden - siehe Anlage 6.1 der „Schalltechnische Untersuchung zum vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan Nr. 44.3 vom 29.03.2023.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4. LANDESBETRIEB STRASSENBAU UND VERKEHR SCHLESWIG-HOLSTEIN – vom 
26.06.2023

Gegen den Bebauungsplan Nr. 44.3 (2. Änderung) der Gemeinde Grömitz bestehen in 
straßenbaulicher und straßenrechtlicher Hinsicht keine Bedenken, wenn folgende Punkte 
berücksichtigt werden:

4.1 Gemäß § 9 (1) Bundesfernstraßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 28.06.2007 (BGBI. Seite 1206) dürfen Hochbauten jeder Art sowie Aufschüttungen 
und Abgrabungen größeren Umfangs in einer Entfernung bis zu 20,00 m von der Bun-
desstraße 501, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet 



bzw. vorgenommen werden.

In diesem Zusammenhang weise ich darauf hin, dass die Anbauverbotszone der Bun-
desstraße 501 mit Maßangabe nachrichtlich in der Planzeichnung darzustellen ist.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird daher dahingehend berücksichtigt, dass der 20 m-Streifen in 
die Planzeichnung aufgenommen wird.

Für die neue Zufahrt zur B 501 wurde bereits am 10.07.2018 ein Antrag „Zum Bau eines 
Kreisverkehrsplatzes im Bereich der Bundesstraße B 501 und der Kreisstraße K 46 I.V.M. 
dem Bebauungsplan Nr. 52.3 der Gemeinde Grömitz für ein Gebiet in Grömitz am östli-
chen Ortsrand“ bei dem LBV gestellt. Die entsprechenden Abstimmungen laufen seit die-
sem Zeitpunkt. 

Mit Mail vom 30.05.2022 wurde bestätigt, dass zur grundsätzlichen Gestaltung des Kreis-
verkehrs keine Bedenken mehr bestehen. Somit kann auf der vorliegenden Grundlage 
weiter geplant werden.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4.2 Die in dem beigefügten Planentwurf in Rot dargestellte Ortsdurchfahrtsgrenze ist in dem 
Bebauungsplan zu übernehmen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 
.
Abstimmungsergebnis:

Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4.3 Der Anbindung an den geplanten Kreisverkehr an der B 501 ist frühzeitig mit dem Lan-
desbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH), Standort Lübeck, ab-
zustimmen.

Beschluss:

Es wird auf den Beschluss zu Punkt II 4.1 verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.



Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4.4 Es dürfen keine weiteren direkten Zugänge an der freien Strecke der Bundesstraße 501 
angelegt werden.

Beschluss:

Es wird auf den Beschluss zu Punkt II 4.1 verwiesen.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4.5 Die Arbeiten sind im Vorwege mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH abzustimmen, 
so dass sich Baumaßnahmen des LBV.SH nicht mit den Bauarbeiten zur Erschließung 
des Bebauungsplanes überschneiden.

Die Abstimmung mit der Baustellenkoordinierung des LBV.SH hat über das Funktions-
postfach baustellenkoordinierung@lbv-sh.landsh zu erfolgen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

4.6 Ich gehe davon aus, dass bei der Prüfung der Notwendigkeit bzw. der Festlegung von 
Schallschutzmaßnahmen die zu erwartenden Verkehrsmengen auf den Straßen des 
überörtlichen Verkehrs berücksichtigt werden und das Bebauungsgebiet ausreichend vor 
Immissionen geschützt ist.

Immissionsschutz kann von den Baulastträgern der Straßen des überörtlichen Verkehrs 
nicht gefordert werden.

Beschluss:

Es sind entsprechende lärmtechnische Untersuchungen erfolgt. Die entsprechenden 
Schallschutzmaßnahmen sind im Bebauungsplan festgesetzt.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -



5. WASSERSTRASSEN- UND SCHIFFFAHRTSAMT OSTSEE - vom 07.06.2023

Gegen die o. g. 2. Änderung des B-Planes Nr.44.3 der Gemeinde Grömitz habe ich 
grundsätzlich keine Bedenken.

Zur Wahrung meiner Belange, bitte ich folgendes zu berücksichtigen:

  „Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. (4) des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) in der derzeit gültigen Fassung weder 
durch ihre Ausgestaltung noch durch ihren Betrieb zu Verwechslungen mit Schiff-
fahrtszeichen Anlass geben, deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behin-
dern oder die Schiffsführer durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irre-
führen oder behindern.

  Von der Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf-Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein.“

Beschluss:

Die Stellungnahme wird daher dahingehend berücksichtigt, dass die Begründung um 
den Hinweis ergänzt wird. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

6. SCHLESWIG-HOLSTEIN NETZ AG – vom 15.06.2023 

6.1 Gegen die o. g. Maßnahme bestehen unsererseits keine Bedenken, sofern bei der Maß-
nahme unser Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" berücksichtigt 
wird. Das Merkblatt erhalten Sie nach einer Anfrage zu einer Leitungsauskunft oder über 
unsere Website www.sh-netz.com Für Ihre Planung notwendige Bestandspläne der 
Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie unter: leitungsauskunft@sh-netz.com.

Die im angrenzenden Bereich befindlichen Versorgungsanlagen müssen berücksichtigt 
werden.

Um Schäden an diesen Anlagen auszuschließen, ist bei der Durchführung der beabsich-
tigten Arbeiten unser Merkblatt „Schutz von Versorgungsanlagen bei Bauarbeiten" zu be-
achten. Das Merkblatt erhalten Sie nach einer Anfrage zu einer Leitungsauskunft oder 
über unsere Website www.sh-netz.com.

Für Ihre Planung notwendige Bestandspläne der Schleswig-Holstein Netz AG erhalten Sie 
unter: leitungsauskunft@sh-netz.com

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

6.2 Damit es bei der Erschließung dieses Bebauungsgebietes nicht zu unnötigen Bauverzö-
gerungen kommt, möchten wir die für unsere Versorgungsleitungen erforderlichen Tief-



bau- und Verlegeleistungen in die Gesamtausschreibung des Bauvorhabens integrieren.

Hierfür bitten wir um Nennung Ihres Ansprechpartners (z.B. Planungsbüro) rechtzeitig vor 
Ausschreibungsbeginn.

Es ist dringend notwendig, dass es der mit der Baumaßnahme beauftragten Firma zur 
Auflage gemacht wird, sich rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten mit unserem Netzcen-
ter Pönitz, Gustav-Friedrich-Meyer-Straße 1, 23684 Pönitz, Telefonnummer 04524-704 
9100, in Verbindung zu setzen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

6.3 Bitte beachten Sie, dass im Planungsbereich Leitungen anderer regionaler bzw. überre-
gionaler Versorger vorhanden sein können.

Beschluss:

Alle betroffenen Versorger sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB angeschrieben worden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

7. AVACON NETZ GMBH  – vom 01.06.2023 

7.1 Im Anfragebereich befinden sich keine Versorgungsanlagen von Avacon Netz GmbH/ 
Avacon Wasser/ WEVG GmbH & Co KG.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

7.2 Bitte beachten Sie, dass ihre Markierung dem Auskunftsbereich entspricht und dieser ein-
zuhalten ist.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0



- einstimmig -

7.3 Bitte beachten Sie, dass im Planungsbereich Leitungen anderer regionaler bzw. überre-
gionaler Versorger vorhanden sein können.

Beschluss:

Alle betroffenen Versorger sind gemäß § 4 Abs. 2 BauGB angeschrieben worden.

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

8. DEUTSCHE TELEKOM TECHNIK GMBH  – vom 05.06.2023 

8.1 Die Telekom Deutschland GmbH (nachfolgend Telekom genannt) - als Netzeigentümerin 
und Nutzungsberechtigte i. S. v. § 125 Abs. 1 TKG - hat die Deutsche Telekom Technik 
GmbH beauftragt und bevollmächtigt, alle Rechte und Pflichten der Wegesicherung wahr-
zunehmen sowie alle Planverfahren Dritter entgegenzunehmen und dementsprechend die 
erforderlichen Stellungnahmen abzugeben.

Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: Gegen die o.a. Planung haben wir 
keine Bedenken.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

8.2 Die Telekom beabsichtigt den B-Plan mit FTTH zu versorgen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

9. ZWECKVERBAND OSTHOLSTEIN  – vom 29.06.2023

Wir haben Ihr geplantes Vorhaben geprüft und bitten Sie folgende Hinweise zu beachten:

9.1 Gasversorgung: Eine Versorgung mit Erdgas ist nur möglich, wenn die Wirtschaftlichkeit 
gegeben ist.

Beschluss:



Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

9.2 Müllentsorgung: Die Erschließungsstraßen oder Erschließungswege müssen bei Straßen 
ohne Begegnungsverkehr eine Mindestfahrbahnbreite von 3,55 m und bei Straßen mit 
Begegnungsverkehr eine Mindestfahrbahnbreite von 4,75 m aufweisen. Sie müssen auch 
bei parkenden Fahrzeugen breit und tragfähig genug, für die Durchfahrt von Müllfahrzeu-
gen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 26 Tonnen, sein.

Das Lichtraumprofil (4 m Breite x 4 m Höhe) ist dauerhaft nicht durch Bäume, Verkehrs-
zeichen, Ampelanlagen, etc. einzuschränken. In Stichstraßen muss der Wendeplatz einen 
Durchmesser von mindestens 22,0 m befahrbare Fläche aufweisen.

Sollte sich bei den späteren Abfall- und Wertstoffsammlungen herausstellen, dass ein Be-
fahren der geplanten Erschließungsstraßen mit unseren Großraum- Sammelfahrzeugen 
aus Sicherheitsgründen abzulehnen ist, werden die Sammlungen nur in den nächst gele-
genen, ausreichend befahrbaren öffentlichen Straßen durchgeführt. Hierfür sind Stell- 
oder Sammelplätze zu errichten, welche mit uns abzustimmen sind.

Betroffene Kunden haben nach den Vorgaben des § 19 der Abfallwirtschaftssatzung im 
Kreis Ostholstein vorzugehen und die Abfall- und Wertstoffbehältnisse an den Sammelta-
gen im Seitenbereich (Bankett/Gehweg) dieser Straßen zur Abholung bereitzustellen.

Ihnen ist anzuraten die betreffenden Anwohner darüber zu informieren, dass die Behält-
nisse nach der Abfuhr auch wieder entfernt werden und dies kein „Dauerstandplatz" ist, 
zum Beispiel mit einem Schild

,,Sammelstellplatz nur am Tage der Abfuhr".

Die Unterlagen formulieren die Vorstellungen zur Müll- und Wertstoffentsorgung nicht kon-
kret, deshalb ist zeitig zur Fachabteilung (Disposition Abfall) Kontakt aufzunehmen. Es 
wird im Text (2.4 e, S. 33) implizit suggeriert, dass ein Entsorger das Gebiet über die 
private Erschließung „bis zum eingeschossigen Gebäude" befährt. Diese Lösung kann 
nicht umgesetzt werden, weil dort keine Wendemöglichkeit erkennbar ist.

Andererseits ist jenseits der Nordecke des Plangebietes eine "Aufstellungsfläche für Müll-
fahrzeuge" erkennbar, die einer Fläche für Müll benachbart ist Wenn das exklusiv so ge-
dacht ist, muss sichergestellt sein, dass sie mit einem einmalig zurückstoßendem Wenden 
erreichbar ist (also nicht längere Strecke rückwärts gefahren muss), wobei durch das Nut-
zen der Privatstraße eine Haftungsfreistellung abgeschlossen werden musst.

Zudem muss die Notwendigkeit eines Vorhol- und Rückstellservices geklärt werden, da 
die Behälter - vermutlich - nicht alle nahe der Schüttung des Sammelfahrzeuges bereitge-
stellt werden können.

Beschluss:

Gemäß den bisherigen Abstimmungen fährt der ZVO nicht in das Plangebiet, sonder-
nimmt die Wertstoffe direkt über die Neustädter Straße auf.

Wie der Anlage 2 zu entnehmen ist, wird entsprechend ein Sammelstandplatz im Nord-
westen des Plangebietes vorgesehen.



  

Entsprechend setzt der Bebauungsplan auch den erforderlichen Bereich fest.

  

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

9.3 Weitere Hinweise: In dem Gebiet verlaufen von uns diverse Leitungen und Kabel und ggf. 
kann es zu Konflikten mit unseren Anlagen kommen.

Zurzeit sind von uns keine Bauvorhaben in dem angegebenen Bereich vorgesehen.

Unsere Leitungen und Kabel dürfen in einem Bereich von 2,50 m, jeweils parallel zum 
Trassenverlauf, weder überbaut (Gebäude, Carport, Stützwände, Fundamente, etc.) noch 
mit Anpflanzungen versehen werden. Einzelne Baumstandorte, sind mit uns vor der Bau-
ausführung abzustimmen.

Beim Verlegen von Kabeln anderer Versorgungsträger in die Trassen unserer Leitungen, 
ist bei Parallelverlauf sowie bei Kreuzungen, jeweils ein lichter Abstand von mindestens 
0,30 m, zwischen diesen Kabeln und unseren Leitungen oder Kabeln einzuhalten. Es gel-



ten, je nach Funktion, die Abstände der technischen Normen, Regeln und sonstige Vor-
schriften, z. B. DIN, DVGW, etc„

Durch Ihr Bauvorhaben notwendiges Anpassen und Umlegen von Leitungen und Kabeln, 
wird von uns vorgenommen. Besondere Schutzmaßnahmen, z. B. bei Baumstandorten, 
sind mit uns abzustimmen. Diese Arbeiten werden zu Lasten des Verursachers ausge-
führt.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Rahmen der Projektplanung 
berücksichtigt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

9.4 Für weitere Fragen steht Ihnen Herr Peters, Telefon 04561 / 399 491 zur Verfügung. Die-
ses Schreiben ergeht auch in Vertretung der ZVO Energie GmbH.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

10. STELLUNGNAHMEN DER BEHÖRDEN UND SONSTIGEN TRÄGERN ÖFFENTLI-
CHER BELANGE OHNE ANREGUNGEN

1. Landesamt für Landwirtschaft und nachhaltige 
Landentwicklung - Untere Forstbehörde

vom 09.06.2023

2. Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein vom 19.06.2023

3. Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und 
Meeresschutz Schleswig-Holstein

vom 03.07.2023

4. Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt vom 03.07.2023

5. Deutscher Wetterdienst vom 04.07.2023

6. IHK Lübeck vom 04.07.2023

7. Wasser- und Bodenverband Cismar vom 28.06.2023

8. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und 
Dienstleistungen der Bundeswehr

vom 07.06.2023

III. BETROFFENE GEMEINDEN

Es wurden keine Anregungen oder Stellungnahmen abgegeben.



IV. BETROFFENE ANLIEGER

1. AG-29 - ARBEITSGEMEINSCHAFT DER ANERKANNTEN NATURSCHUTZVER-
BÄNDE IN SCHLESWIG-HOLSTEIN - vom 04.07.2023

Die in der AG-29 zusammengeschlossenen Naturschutzverbände haben keine grundle-
genden Bedenken und stimmen hiermit der Planung grundsätzlich zu.

Voraussetzung für diese Zustimmung ist die uneingeschränkte Einhaltung bzw. Umset-
zung aller aufgezeigten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich 
nachteiliger Umweltauswirkungen.

Beschluss:

Die Stellungnahme wird berücksichtigt. 

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

Anmerkung der Verwaltung
Mit Urteil vom 18.07.2023 hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig festgestellt, dass § 13b 
des Baugesetzbuchs (BauGB) mit Unionsrecht unvereinbar ist (4 CN 3.22).

Mit Schreiben vom 15.08.2023 informierte der S.-H. Gemeindetag über einen ersten Entwurf einer 
rechtlichen Beurteilung des Bundesbauministeriums. Das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB) beabsichtigt zeitnah einen Austausch mit den Ländern so-
wie der Bundesvereinigung der Kommunalen Spitzenverbände bezüglich der möglichen Auswir-
kungen des Urteils. Ziel soll es sein, kurzfristig eine Handlungsempfehlung für die Planungs- und 
Genehmigungsbehörden zu erarbeiten.

In diesem Zusammenhang hat das BMWSB einen Entwurf einer ersten rechtlichen Beurteilung 
zur Verfügung gestellt Es wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich um einen ersten 
Entwurf einer rechtlichen Einschätzung handelt, der im Rahmen der Abstimmungsgespräche 
noch verändert und ergänzt werden wird.

„Auswirkungen auf laufende Planverfahren nach § 13b BauGB
Die Unanwendbarkeit des § 13b BauGB hat zunächst zur Folge, dass für die betroffenen 
13b-Pläne im bisherigen Außenbereich keine anwendbare Rechtsgrundlage existiert, auf 
die die Aufstellung des Bebauungsplans im beschleunigten Verfahren gestützt werden 
könnte. Nach § 13b BauGB begonnene laufende Planverfahren sind daher entweder ab-
zubrechen oder auf ein reguläres Bauleitplanverfahren umzustellen, für das sämtliche 
Verfahrensmodifikationen auf der Grundlage des § 13b BauGB nicht greifen.“

Beschluss
Umstellung auf das reguläre Bauleitplanverfahren 
Das nach § 13b BauGB begonnene laufende Planverfahren zum Bebauungsplan Nr. 44.3, 2. 
Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grömitz für ein Gebiet zwischen der Neustädter Straße 
im Nordwesten, der Tankstelle im Nordosten und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ wird 
auf das reguläre Bauleitplanverfahren umgestellt.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

Beschluss:
Erneuter Entwurfs- und Auslegungsbeschluss 



1. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 44.3, 2. Änderung und Ergänzung der Gemeinde Grö-
mitz für ein Gebiet zwischen der Neustädter Straße im Nordwesten, der Tankstelle im Nord-
osten und der Senioren-Residenz „Grömitzer Höhe“ wird nebst Begründung in der vorliegen-
den Fassung gebilligt. 

2. Der Entwurf des Planes und die Begründung sind nach §§ 4 a Abs. 3, 3 Abs. 2 BauGB erneut 
öffentlich auszulegen und die beteiligten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
über die Auslegung zu benachrichtigen. Zusätzlich sind der Inhalt der Bekanntmachung der 
erneuten öffentlichen Auslegung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Un-
terlagen ins Internet einzustellen und über und über den Digitalen Atlas Nord des Landes 
Schleswig-Holstein zugänglich zu machen.

Abstimmungsergebnis:
Ja-Stimmen Nein-Stimmen Enthaltungen

11 0 0

- einstimmig -

Aufgrund des § 22 i. V. m. § 32 Abs. 3 Gemeindeordnung waren keine Gemeindevertreterinnen 
und Gemeindevertreter und aufgrund des § 22 i. V. m. § 46 Abs. 12 Gemeindeordnung keine 
Mitglieder des Ausschusses für Verkehr, Bauwesen und Bauleitplanung von den Beratungen und 
den Abstimmungen ausgeschlossen. 


